
Amt für Stadtentwicklung

Lebendige Stadt durch 
Außengastronomie
WAS KÖNNEN WIR NOCH BESSER MACHEN?

WAS IST GEPLANT FÜR 2026?
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WAS KANN GASTRONOMIE?

 Gastronomie belebt das Stadtbild

 Gastronomie bringt Menschen zusammen

 Gastronomie ist ein Frequenzbringer für Einzelhandel und Kultur

 Gastronomie schafft eine resiliente und multifunktionale Innenstadt

 Gastronomie bespielt die öffentlichen Plätze

 Gastronomie schafft Genuss unter freiem Himmel

 Gastronomie bereichert unsere Lebensqualität
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DAS PARKLET - in der Pandemie improvisiert
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DAS PARKLET - seit 2024 Gestaltungsrichtlinie
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DAS PARKLET - seit 2025 Balingens eigener Prototyp
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 modulares System 

 60 cm hohe bepflanzbare
Elemente aus Lärchenholz 

 80 cm hohe, schlanke 
Elemente aus HPL Trespa
Meteon in großer 
Farbpalette 

 Fußboden Lärchenholz

 Sonnenschirm integrierbar

 Schwellenlosigkeit
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DAS PARKLET - seit 2025 Balingens eigener Prototyp
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Planung:
Amt für 
Stadtentwicklung 

Bau:
Zimmerei Gebr. 
Dürringer GbR 

Ort:
BASTA 
Neue Straße 53
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DAS PARKLET - worauf kommt es an?

 Safety first: Bauliche Abtrennung zum Verkehr

 60 cm bis max. 80 cm hoch

 Blühende Landschaften

 Die Hälfte der Umrandung muss mit bienenfreundlich bepflanzt sein

 Holzboden für ein richtiges Terrassenfeeling

 Schirme einheitlich und unifarben ohne Werbung

 einheitliche und unifarbene Tische und Stühle
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DAS PARKLET - Holzboden für ein richtiges Terrassenfeeling
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 ohne Holzboden sitzt man auf einem Parkplatz

 mit Holzboden sitzt man auf einer Terrasse

 Schirmständer in Boden integrierbar!
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AB HERBST WILL KEINER DRAUSSEN SITZEN? - von wegen!
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WAS WIRD NEU IN 2026? - Ganzjährigkeit!

 Wir wollen die ganzjährige Sondernutzung auf Wegen und Plätzen ermöglichen

 1. Januar bis 31. Dezember

 Auf Wunsch auch mit Winterpause möglich

 1. März bis 30. November

 Parklets nicht ganzjährig in Rücksicht auf Einzelhandel und Winterdienst

 Beschluss im Gemeinderat im Laufe des Jahres geplant
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IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG!
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WAS WIRD NEU IN 2026? - Einheitlicher Ansprechpartner!

 Zuständigkeit für sämtliche Sondernutzungen im Baudezernat

 Außengastronomie auf öffentlichen Wegen und Plätzen

 Außengastronomie auf öffentlichen Stellplätzen

 Warenauslagen

 Passantenstopper
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VEREINFACHUNG VOR ALLEM FÜR HYBRIDE NUTZUNGEN!
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WAS WIRD NEU IN 2026? - Ganzheitliche Gestaltungsrichtlinie!

 Safety first: 

 50 cm Sicherheitsabstand

 Bauliche Abtrennung NUR IN VERKEHRLICH BESONDEREN SITUATIONEN

 Blühende Landschaften

 Locker gestellte Pflanzkübel mit bienenfreundlicher Bepflanzung

 Schirme einheitlich und unifarben ohne Werbung

 einheitliche und unifarbene Tische und Stühle
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GESTALTUNG - Abgrenzung zu Stellplätzen und Fahrbahn
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NICHT SO

SONDERN SO
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GESTALTUNG - Tische und Stühle alles andere als langweilig
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 Gestaltung prägt das Stadtbild

 wertig gearbeitete Möblierung

 Witterungseinflüssen standhalten

 aufeinander abgestimmter Gesamteindruck
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GESTALTUNG - Tische und Stühle alles andere als langweilig
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GESTALTUNG - locker gestellte Pflanzkübel
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 Sicherheitsabstand mind. 50 cm zu 
Stellplätzen und Fahrbahn

 Möbel, Schirme und Pflanzgefäße auch 
im täglichen Gebrauch innerhalb der 
Sondernutzungsfläche!

 offenes und durchlässiges Stadtbild 
ohne bauliche und visuelle Barrieren

 bauliche Abtrennung nur in Situationen 
mit besonderen verkehrlichen Belangen

 falls Pflanzgefäße gewünscht, nur locker 
gestellt und gestalterisch hochwertig

 Verwendung von heimischen und 
bienenfreundlichen Pflanzen
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GESTALTUNG - Schirme schaffen Atmosphäre
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 einheitliche Mittelmastschirme ohne Volant - auch in kräftigen Farben möglich!

 entweder stabiler Schirmständer ohne Beschädigungen des Straßenbelags

 oder Bodenhülsen möglich auf Kosten des Betreibers

 Durchgangshöhe 2,30 m (Bsp. may Schatello) bzw. mind. 2,00 m (Bsp. may Filius)
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GESTALTUNG - Schirme in der Wintersaison
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entweder im Winter abbauen - bodeneben ohne Stolperfalle!

oder stehen lassen mit Schutzhülle - Sicherheit und Optik!

offene ungesicherte Schirme sind gefährlich!
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WAS MUSS ICH ÜBER WINTER BEACHTEN?
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 In der kalten Jahreshälfte hat der Betreiber der Außengastronomie dafür Sorge 
zu tragen, dass das Mobiliar der Verpflichtung zum Reinigen, Schneeräumen 
und Bestreuen der öffentlichen Verkehrsflächen gemäß der Streupflicht-
Satzung der Stadt Balingen nicht entgegensteht.

 Die Sondernutzungsfläche darf nur zum Zwecke der Bewirtung genutzt 
werden. Eine zweckentfremdete Nutzung als Lager- oder Abstellfläche ist nicht 
zulässig.

IM WINTER MIT GASTRO BESPIELEN ODER VOLLSTÄNDIG RÄUMEN!
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SONDERNUTZUNG - Wo gibt es Infos?
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SONDERNUTZUNG - Wo gibt es Infos?
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SONDERNUTZUNG - Wo gibt es Infos?
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SONDERNUTZUNG – das Antragsformular
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SONDERNUTZUNG - Wie sieht ein Antrag aus?
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SONDERNUTZUNG - welche Angaben werden benötigt?
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SONDERNUTZUNG – Passantenstopper & Co.
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 Passantenstopper sind 
Werbeanlagen

 Werbeanlagensatzung der 
Stadt Balingen
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SONDERNUTZUNG - Warum sind diese Angaben wichtig?
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EFA

Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen

 zwei Personen im Begegnungsverkehr min. 1,80 m – 2,50 m!

 freizuhaltende Gehwegbreite überall wo machbar 2,50 m

 bei schmalen Gehwegen Unterschreitung möglich

 möglichst nie unter 1,50 m !

 immer Situationsabhängig!
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Baudezernat der 
Stadt Balingen

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Amt für Stadtentwicklung 

Amt für Bau und Planungsrecht

Neue Straße 31

72336 Balingen

stadtentwicklung@balingen.de

baurecht.planungsrecht@balingen.de
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